Bewerbung auf Mikroprojekte 2017
Liebe Interessenten und Initiativen, 

durch das Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ stehen für den Stadtteil Winzerla auch 2017 Mittel für sog. Mikroprojekte zur Verfügung. In 2015 und 2016 sind bereits Mittel aus diesem Programm erfolgreich genutzt worden. Für das Jahr 2017 stehen uns 8250 € zur Verfügung, die für Honorare genutzt werden können. Es können Honorare für einzelne Personen finanziert werden. Der Zuschuss an einen Verein, eine Einrichtung o.ä. ist über diese Mittel nicht möglich. 

Das Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ fördert junge Menschen von 12-26 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund. Mikroprojekte sind Gruppenmaßnahmen mit Quartiers-bezug zum Stadtteil. Sie sollen die sozialen Kompetenzen der Teilnehmer-/innen fördern und einen Mehrwert für das benachteiligte Quartier schaffen. Dieser Mehrwert wird durch die Stärkung des sozialen Miteinanders oder durch die Gestaltung des öffentlichen Raumes erreicht. Mikroprojekte können sich dabei auf die gesamte Bandbreite von Handlungsfeldern integrierter Stadtentwicklung beziehen: soziale Infrastruktur, Wohnumfeld, Nachbarschaft, Kultur, Freizeit und Tourismus, zivilgesellschaftliches Engagement und Partizipation usw. 

Als Projektstart können Sie frühestens den 01.04.2017 wählen. Es muss spätestens am 31.12.2017 kassenwirksam
 beendet sein. Das Projekt sollte nicht aus einer Einzel- oder Wochenaktion bestehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dann der entsprechende Verwal-tungsaufwand für die Beteiligten unangemessen hoch ist. Das Förderprogramm schreibt einige Formalitäten vor. Beachten Sie deswegen das beigefügte Merkblatt. Empfohlen wird deshalb, das Projekt über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. 

Bitte senden Sie Ihre Projektideen bis zum 28. Februar 2017 an  jan.koeber@jena.de
oder postalisch: Jugendstation Jena, z.H. Jan Köber, August-Bebel-Straße 3, 07743 Jena . 

Senden Sie dazu folgende Unterlagen:

1. ausgefülltes .pdf-Formular „Projektformular_Mikroprojekte_Stand_06.10.2016.pdf“

2. ausgefülltes Blatt „Projektkonzeption“

Merkblatt zum Antrag auf Mikroprojekte 2017
1. Eingereicht werden können Projektideen, die eine externe Honorarkraft umsetzt. Es ist keine Bezuschussung von Vereinen oder Trägern möglich.

2. Das Mikroprojekt muss in Winzerla stattfinden.

3. Bei Zustandekommen des Projektes muss das Finden einer geeigneten Honorarkraft durch ein vorgeschriebenes Vergabeverfahren nachgewiesen werden. Da Fördermittel öffentliche Gelder sind, darf nicht von vornherein feststehen, wer das Honorar bekommen soll. Nur wenn das Honorar weniger als 500 € beträgt, kann auf das Vergabeverfahren verzichtet werden. 

4. Die Honorarkraft schließt einen Honorarvertrag / eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Jena. Es muss ein 1-seitiger Personalbogen ausgefüllt werden. Die geleisteten Stunden werden mit einem Stundenzettel nachgewiesen.

5. Das Honorar beinhaltet nur Personalkosten. Dazu wird eine zusätzliche Pauschale von 22 % der Personalkosten ausgezahlt, die Sachkosten abdecken muss. 

6. Um die stichprobenhafte Prüfung des Förderprogrammes zu ermöglichen, müssen Teilnehmende eine Einwilligungserklärung unterschreiben und einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Bei unter 14-jährigenTeilnehmerInnen muss die Unterschrift der Personensorgeberechtigten erfolgen.

�	„Kassenwirksam“ bedeutet, alle Ausgaben des Projektes müssen bis zum 31.12.2017 bezahlt sein.





